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	Art. 14 - In Artikel 8 des Königlichen Erlasses vom 28. September 2009 zur Festlegung der allgemeinen Bedingungen, die die Banken für menschliches Körpermaterial, die Zwischenstrukturen und die Produktionseinrichtungen im Hinblick auf ihre Zulassung erfüllen müssen, wird ein § 2/1 mit folgendem Wortlaut eingefügt:

	"§ 2/1 - Der Betreiber, der eine Zulassung als Einrichtung erhalten hat, entweder als Bank für menschliches Körpermaterial, als Zwischenstruktur für menschliches Körpermaterial oder als Produktionseinrichtung, oder der gemäß § 2 mehrere Zulassungen als Einrichtung erhalten hat, kann sich auch für die Betreibung einer Biobank, wie in Artikel 22 § 1 des Gesetzes erwähnt, melden.

	Bei Anwendung des vorhergehenden Absatzes wird jede zugelassene Einrichtung getrennt von der Biobank verwaltet und betrieben und entspricht jede zugelassene Einrichtung getrennt allen Bestimmungen des Gesetzes und seiner Ausführungserlasse."
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